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Das zur Auflockerung dienende originelle Wettraten über die
Identität von 30 Kegelklubmitgliedern fand heiteren Anklang
und wurde leider durch die zu rasch genahte, unvermeidliche
Polizeistunde beendigt.

*********

Beschränkung der Zulassung
ausländischer Arbeitskräfte in der
Schweiz

Weisungen über den Vollzug des Bundesratsbeschlusses vom 21.2.1964
1. Die Arbeitsmarktbehörden haben im Sinne des Bundesratsbe¬

schlusses dahin zu wirken, dass die Zahl der ausländischen
Arbeitskräfte nicht mehr ansteigt. Dieses Ziel soll erreicht
werden
a. durch die Beschränkung des Gesamtpersonalbestandes (Schweizer

und Ausländer, also auch Liechtensteiner) in den einzelnen
Betrieben auf der Höhe des Standes am 1.3.1964, eines
Saisonbestandes oder des Durchschnittes im Jahre 1963,

b. durch die Herabsetzung des Gesamtpersonalbestandes, indem
Arbeitsbewilligungen an Grenzgänger, Aufenthaltsbewilligungen
an ausländische Arbeitskräfte sowie Bewilligungen zum
Stellenwechsel für den Ersatz ausscheidender Arbeitskräfte
nur erteilt werden, wenn der Gesamtpersonalbestand des
Betriebes 97 Prozent des massgebenden Bestandes nicht
überschreitet.

2. Zum Gesamtpersonalbestand gehören sämtliche vom gesuchstel¬
lenden Betrieb regelmässig beschäftigten Personen, mit Ein-
schluss des Betriebsinhabers, der mitarbeitenden Familienmitglieder

und der Lehrlinge.
Nicht zum Gesamtpersonalbestand gehören: Heimarbeiter,
Stagiaires (Gastarbeiter), Schüler und Studenten, die während
der Ferien eine bezahlte Arbeit leisten, sowie Arbeitskräfte
aus Entwicklungsländern, die im Rahmen von Aktionen der
Technischen Zusammenarbeit kurzfristig zur weitern Ausbildung
im Betriebe tätig sind.

- Dies sind die wichtigsten Bestimmungen zu diesem Gesetzeserlass.
Die entsprechenden Weisungen sind uns vom Bundesamt für Industrie,
Gewerbe und Arbeit zugestellt worden. Interessenten können wir
diese Weisungen zur Ansicht überlassen.
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